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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jörg Schneider, Dr. Axel Gehrke,  
Dr. Robby Schlund und der Fraktion der AfD  
– Drucksache 19/8994 – 

Wirtschaftlichkeit der gesetzlichen Krankenversicherungskassen in Deutschland 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Die Zahl der Kassen der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland ist 
seit Jahrzehnten rückläufig (www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik- 
aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Datensammlung/PDF-Dateien/abbV 
I21b.pdf). Aktuell gibt es 109 Kassen (www.bundesgesundheitsministerium.de/ 
fileadmin/Dateien/3_Downloads/Statistiken/GKV/Mitglieder_Versicherte/KM1_ 
Januar_2019.pdf). Nach Ansicht der Fragesteller verschwand mit der Einfüh-
rung des Gesundheitsfonds 2009 und dem einheitlichen Beitragssatz der Wett-
bewerb zwischen den Kassen bei den Regelleistungen. Erst mit der Einführung 
von Zusatzbeiträgen 2015 gab es wieder eine Wettbewerbskomponente. 

Aufgrund der unterschiedlichen Mitgliederzahlen, Verwaltungs- und Personal-
ausgaben und der Morbiditätsstruktur der Versicherten sollte es nach Ansicht 
der Fragesteller Unterschiede bei der Wirtschaftlichkeit zwischen den Kassen 
geben.  

Auf der Basis der im Jahre 2019  109 existierenden Kassen der gesetzlichen 
Krankenversicherung wünschen wir Angaben der Bundesregierung bzw. des 
Bundesversicherungsamtes innerhalb dessen Zuständigkeit für jede Kasse, jähr-
lich aufgeschlüsselt von 2010 bis 2018. 

V o r b e me r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz wurde im Jahr 1996 grundsätzlich die freie 
Wahl der Krankenkasse eingeführt. Die erweiterten Wahlfreiheiten und der damit 
verbundene Wettbewerb zwischen den Krankenkassen um Versicherte ist seither 
ein wesentliches Steuerungsinstrument in der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Der Wettbewerb setzt bei den Krankenkassen die maßgeblichen Anreize, um die 
Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu verbessern sowie gute Leis-
tungen und einen guten Service anzubieten, um die Versicherten an sich zu bin-
den. Mit der Einführung des Risikostrukturausgleiches im Jahr 1994 und dessen 
Weiterentwicklung im Jahr 2009 wurde der Wettbewerb zwischen den Kranken-
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kassen in einen solidarischen Rahmen eingebettet, um Anreize zur Risikoselek-
tion zu vermeiden. Der solidarische Wettbewerb hat seither zu erheblichen An-
strengungen der Krankenkassen geführt, effizienter zu wirtschaften und sorgsam 
mit den Beitragsgeldern der Versicherten umzugehen und ist daher auch ein we-
sentlicher Grund für die Beitragsstabilität, von der die Versicherten in den letzten 
Jahren profitiert haben. Trotz dieser Beitragsstabilität haben die Versicherten in 
den letzten Jahren von vielen Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der 
Versorgung und zur Modernisierung des Gesundheitswesens profitiert. 

Die Veröffentlichung der Daten von einzelnen gesetzlichen Krankenkassen ist in 
§ 305b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch geregelt. Nach den Vorschriften des 
§ 305b SGB V haben die Krankenkassen – mit Ausnahme der landwirtschaftli-
chen Krankenkasse – jährlich bis zum 30. November für das vorherige Geschäfts-
jahr im elektronischen Bundesanzeiger Daten ihrer Jahresrechnungsergebnisse 
erstmals für das Geschäftsjahr 2013, zuletzt für das Geschäftsjahr 2017, zu ver-
öffentlichen. Bei der Beantwortung der folgenden Fragen werden die entspre-
chenden Daten auf Einzelkassenebene und darüber hinaus auf Ebene der Kran-
kenkassenarten dargestellt. 

1. Wie viele Mitglieder hatten die jeweiligen Kassen (bitte die Daten tabella-
risch aufschlüsseln und in Form einer Excel-Tabelle übermitteln)? 

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen der einzelnen Krankenkassen im Zeitraum 
von 2013 bis 2017 wird in Anlage 1 dargestellt. 

2. Wie hoch waren die Beitragseinnahmen der jeweiligen Kassen (bitte die Da-
ten tabellarisch aufschlüsseln und in Form einer Excel-Tabelle übermitteln)? 

5. Wie hoch waren die Zu- und Abflüsse in Euro in den morbiditätsorientierten 
Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) bei den jeweiligen Kassen (bitte die 
Daten tabellarisch aufschlüsseln und in Form einer Excel-Tabelle übermit-
teln)? 

Die Fragen 2 und 5 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.  

Die Beitragseinnahmen der Krankenkassen werden seit Einführung des Gesund-
heitsfonds im Jahr 2009 direkt von den Einzugsstellen der Krankenkassen an den 
Gesundheitsfonds weitergeleitet. Die Krankenkassen erhalten im Rahmen des 
morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs Zuweisungen aus dem Gesund-
heitsfonds zur Deckung ihrer Ausgaben. Die Zuweisungen aus dem Gesundheits-
fonds, die auch die Einnahmen aus Zusatzbeiträgen im Rahmen des Einkommens-
ausgleiches seit 2015 umfassen, werden in den Anlagen 2a und 2b abgebildet. 

3. Wie hoch waren die Verwaltungsausgaben der jeweiligen Kassen (bitte die 
Daten tabellarisch aufschlüsseln und in Form einer Excel-Tabelle übermit-
teln)? 

Die Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten der einzelnen Krankenkassen im 
Zeitraum 2013 bis 2017 wird in Anlage 3 dargestellt. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass die Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds gesonderte Zuweisungen 
für Verwaltungskosten erhalten, die sich je zur Hälfte an der Zahl der Versicher-
ten und an der jeweiligen Morbidität der Krankenkassen orientieren. 
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4. Wie viele Beschäftigte umgerechnet auf Vollzeitstellen hatten die jeweiligen 
Kassen (bitte die Daten tabellarisch aufschlüsseln und in Form einer Excel-
Tabelle übermitteln)? 

Die Zahlen der Beschäftigten je Krankenkasse sind nicht in den Veröffentlichun-
gen nach § 305b SGB V enthalten, so dass sie aggregiert auf Kassenartenebene 
für die Jahre 2010 bis 2018 dargestellt werden (Anlage 4). Bei den Beschäftig-
tenzahlen ist eine Umrechnung auf Vollzeitäquivalente nicht möglich.
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